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Elterngeldbezug von Männern 2008 – 2010 

Das Elterngeld wurde zum 01.01.2007 als Nachfolgeleistung für das Erziehungsgeld eingeführt. Seit dem wird es weit überwiegend von Frauen (zu etwa 

80%) in Anspruch genommen. Nichtsdestotrotz beteiligen sich auch Väter an der Betreuung der Kinder und dies mit einem jährlich steigenden Anteil. Im 

Jahr 2008 haben Väter 15,6% der Elterngeldbezieher in Deutschland ausgemacht, 2010 ist ihr Anteil bereits auf 20% angestiegen. Dieser positive Trend ist 

sowohl in den alten als auch in den neuen Bundesländern zu beobachten. In Ostdeutschland verläuft diese Entwicklung allerdings auf einem höheren Ni-

veau. 

Trotz dieser positiven Entwicklung bei der Zahl der Väter im Elterngeldbezug, kann (noch) nicht von einem generellen Umdenken in der Gesellschaft ge-

sprochen werden. Der steigenden Zahl der Väter steht nach wie vor eine relativ kurze Dauer des Leistungsbezuges von bis zu zwei Monaten gegenüber 

(vgl. AbbVII22b). In den meisten Fällen bleibt also die Versorgung von Säuglingen und Kleinkindern die Aufgabe der Mütter. 

Methodische Anmerkungen 

In dieser Darstellung sind die Anteile der Väter an allen Elterngeldbeziehern des jeweiligen Jahres und Gebietsstandes abgebildet. Wird ihr Anteil also von 

der Summe aller Bezieher subtrahiert, kann auf den Anteil der Frauen unter den Elterngeldbeziehern zurückgeschlossen werden. 

Die vorliegenden Daten beziehen sich auf Personen, deren Elterngeldbezug im jeweiligen Berichtsjahr als beendet gemeldet wurde. Da im Haushaltskon-

text das Elterngeld in den meisten Fällen für  einen Zeitraum von 12 bis 14 Monaten in Anspruch genommen wird (vgl. AbbVII22b), bezieht sich die erste 

Auswertung auf den Zeitraum von Januar 2007 bis Juni 2008 und ist dadurch mit den folgenden Auswertungen, die sich jeweils auf ein Kalenderjahr bezie-

hen, nicht vergleichbar. Deshalb wird an dieser Stelle auf die Darstellung der Daten für 2007 verzichtet. 

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVII22b.pdf
http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Familienpolitik/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVII22b.pdf

